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Ausführliche Vorhabenbeschreibung 

 

Präambel  

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Tätigkeiten und des Wirkens von Werner Helmut Ka-

menzin im Jugendamt Stuttgart soll mehr Transparenz in die Hintergründe, die organisationa-

len Verflechtungen und die zeithistorische Verarbeitung der institutionellen Ermöglichung von 

sexualisierter Gewalt und Übergriffen sowie zu Teilen kriminelle Ausnutzung von Kinder- und 

Jugendhilferessourcen bringen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung kann dabei neue Zusam-

menhänge in Bezug auf die Verflechtung des Jugendamtes erschließen, ohne Anspruch auf eine 

abschließende Aufklärung erheben zu können. Die Folgen der Drohungen und Gewalttaten von 

Werner Helmut Kamenzin sind nicht abgeschlossen, sie wirken in dem Leben und den Erfah-

rungen der Betroffenen, der Beteiligten und der Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen 

weiter und sind auch weiterhin ein Teil der Gegenwart und der Zukunft. Zudem ist eine wissen-

schaftliche Aufarbeitung davon abhängig, welche Quellen und Erinnerungen aus der Vergan-

genheit vorliegen und zugänglich sind und welche Aussagekraft die unterschiedlichen Quellen 

und Zeitzeug*innenerzählungen haben.  

Gerade ein Wirken, von dem Werner Helmut Kamenzin und einige Beteiligten wussten, dass es 

u. a. strafbar ist, lässt sich nur bedingt in offiziellen Aktenvorgängen finden und wurde entspre-

chend lückenhaft dokumentiert. Dieses Wirken lässt sich mitunter nur „erschließen“. Die Auf-

arbeitung ist in diesem Zusammenhang daran gebunden, dass Zeitzeug*innen „sprechen“ und 

ihre Erfahrungen erzählen, die in der wissenschaftlichen Aufarbeitung nach Möglichkeit mit 

Quellen belegt oder ergänzt werden können.   

Das Vorhaben geht von einem Recht der Betroffenen auf Aufarbeitung aus, auch wenn die Über-

griffe und weiteren kriminellen Handlungen schon weit zurückliegen. Es ist das Recht jeder und 

jedes Betroffenen, insbesondere dann, wenn die persönlichen Rechte in Zusammenarbeit mit 

und in öffentlicher Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe verletzt wurden. Es ist zudem 

die Pflicht der nachfolgenden Organisationsformen und Verantwortungsträger*innen, aufzuar-

beiten und – soweit es geht – die Betroffenen zu unterstützen sowie für die Gestaltung der ge-

genwärtigen Organisationsformen daraus zu lernen. Wissenschaftliche Aufarbeitungen können 

nicht für erfahrenes Leid oder Verletzungen entschädigen, sondern nur mehr Transparenz 

schaffen. Aufarbeitungen im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe stehen dabei im Kontext des 

normativen Anspruchs, die persönlichen Rechte der Menschen zu stärken und zu schützen. Da-

bei ist während einer Aufarbeitung darauf zu achten, dass diese nicht selbst persönliche Rechte 

Beteiligter verletzt. Auch die Aufarbeitung kann wiederum zu neuen Betroffenheiten führen. 

Aufarbeitungen sind entsprechend an die Achtung der persönlichen Integrität, an die Vorgaben 

des Datenschutzes sowie vor allem an das Recht der Betroffenen, ihre Erinnerungen und Erfah-

rungen sowohl zu erzählen als auch für sich zu behalten, gebunden.  

Die wissenschaftliche Aufarbeitung, die im Folgenden mit dieser Vorhabenbeschreibung konzi-

piert wird, ist Teil des Aufarbeitungsprozesses zum Wirken von Werner Helmut Kamenzin im 

Jugendamt Stuttgart, der durch die Landeshauptstadt Stuttgart bzw. das Jugendamt Stuttgart 

organisiert ist. Inhaltlicher bzw. zeithistorischer Fokus der wissenschaftlichen Aufarbeitung so-

wie die Skizzierung der groben Arbeitsschritte wurden zwischen der LHS Stuttgart bzw. dem 



3 

 

Jugendamt der LHS Stuttgart und der Universität Hildesheim abgestimmt. Die Koordination, 

die Durchführung und die Detailplanung zur wissenschaftlichen Aufarbeitung entlang der Vor-

habenbeschreibung ist Aufgabe der Universität Hildesheim. Die LHS Stuttgart bzw. das Jugend-

amt Stuttgart unterstützen die Universität Hildesheim in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 

u.a. bei der Herstellung von Kontakten und Recherchen. Das bedeutet, dass die wissenschaftli-

che Aufarbeitung durch die Universität Hildesheim als eigenständiger und unabhängiger Pro-

zess gestaltet wird, der wissenschaftlich-ethischen Standards verpflichtet ist. Die LHS Stuttgart 

übernimmt im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung beratende Funktion (siehe hier: 

Steuerungsgruppe). 

Dem Datenschutz kommt im Rahmen einer wissenschaftlichen Aufarbeitung besondere Bedeu-

tung zu. Neben dem Ethikantrag (siehe unten, Punkt 5) ist im Rahmen der Aktenanalyse bei der 

zuständigen Behörde ein Antrag auf Übermittlung von Sozialdaten für Forschung und Planung 

nach § 75 Abs. 1 SGB X zu stellen (siehe unten, Punkt 6). Darüber hinaus wird bei Bedarf – ins-

besondere im Kontext von Veröffentlichungen aus der wissenschaftlichen Aufarbeitung – eine 

externe Rechtsberatung hinzugezogen.  

 

1. Biographische Skizze Werner Helmut Kamenzin 

Die folgende biographische Skizze bezieht sich vor allem auf die Rekonstruktionen von Bernd 

Behnk, rechtlicher Nachfolger und Vorstand der von Werner Helmut Kamenzin geführten Ver-

eine UJZ e. V., Jugendbildungszentrum Sonneck-Hütten e. V., dj. 1.11 nicht eingetragener Verein, 

Stuttgart sowie Widdershoven (2020). Darüber hinaus konnten die Angaben durch eigene Re-

cherchen des Jugendamts (Unterlagen des Jugendamts, Akten des Landesjugendamts, Presse) 

weitestgehend verifiziert werden. Bisher hat es keine wissenschaftliche Aufarbeitung gegeben, 

in der umfassender rekonstruiert wird, wie die organisationalen Strukturen der Jugendhilfe das 

Wirken Werner Helmut Kamenzins ermöglicht haben. 

Werner Helmut Kamenzin, geboren 1940, wächst nach der Trennung seiner Eltern von 1946 bis 

etwa 1955 in einer Heimeinrichtung auf, bevor er zu seinem Vater und dessen zweiten Ehefrau 

zieht. Nach einer Lehre als Elektroinstallateur arbeitet er einige Jahre als Elektromonteur, legt 

1962 die Bildungsreifeprüfung des Landes Nordrhein-Westfalen ab und wird nach einer dreijäh-

rigen Ausbildung zum Sozialarbeiter an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit des Deutschen 

Roten Kreuzes in Hagen/Westfalen als Sozialarbeiter staatlich anerkannt. 1965 beginnt er als 

Ausbildungspraktikant beim Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart. Bis zum 

31.03.1967 übernimmt er aushilfsweise halbtags die Tätigkeit eines Gesundheitsaufsehers bei der 

Abteilung „Geschlechtskrankenfürsorge und Prostituiertenbetreuung“. Den ersten unbezahlten 

Sonderurlaub nimmt er vom 20.07.66 – 04.09.1966 für eine Griechenlandfahrt mit Jugendlichen. 

Zum 01.04.1967 beginnt Werner Helmut Kamenzin im Jugendamt in der Abteilung „Sozialpäda-

gogische Heime, Adoptions- und Pflegestellenwesen“ als Heimerzieher im Jungenheim. Später 

übernimmt er die Nachbetreuung vom Jugendlichen außerhalb der regulären Dienstzeiten und 

organisiert und begleitet weiterhin Freizeiten für junge Menschen, u. a. in die Türkei und nach 

Griechenland, aber auch ins Elsaß. In den 1960er Jahren meldet Werner Helmut Kamenzin seine 

eigene „deutsche autonome jungenschaft vom 1.11.“ beim Stadtjugendring (SJR) Stuttgart an. 
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Dieser nicht eingetragene Verein hat keine regulären Mitglieder. Trotzdem gibt er die Mitglie-

derstärke mit 528 an, um entsprechende Zuschüsse vom SJR und dem Landesjugendring (LJR) 

zu erhalten. 1972 übernimmt er den Verein „Unabhängiges Jugendzentrum e. V.“ (UJZ). Er er-

wirbt mit Vereinsgeldern eine Eigentumswohnung in Stuttgart. 

Innerhalb des Jugendamtes steigt Werner Helmut Kamenzin in den 1970er Jahren zum stellver-

tretenden und für kurze Zeit auch kommissarischen Abteilungsleiter auf und wird zum Perso-

nalratsvorsitzenden gewählt. Er verschafft sich Privilegien, wie die schon oben erwähnten wo-

chenlangen Freistellungen im Sommer zur Begleitung seiner Freizeiten, die ihm unter anderem 

zum Waffenhandel, Machtmissbrauch und zur Erstellung kinderpornographischer Bilder die-

nen. Er erwirkt eine fortlaufende monatliche Bezahlung von Überstunden und erhebliche Frei-

heiten in der Gestaltung seines Arbeitsauftrags und in der Abgeltung seiner Arbeitsleistung.  

Werner Helmut Kamenzin setzt seine Interessen durch, indem er Menschen (mit Waffen und 

Gewalt), Jugendliche, Mitbewohner*innen, Kolleg*innen, aber auch Vorgesetzte bedroht, mit-

tels seines Hundes einschüchtert, sich vertrauliche Informationen verschafft, die er zur Erpres-

sung nutzt, Gelder veruntreut, Urkunden und Unterschriften fälscht und sich ein weites Netz-

werk in Politik und Gewerkschaft, u. a. über die Geschäftsführung des „club voltaire“ in Stuttgart 

zu seiner Unterstützung aufbaut. Gleichzeitig beeindruckt er Mitarbeitende und Kolleginnen, 

wie die Psycholog*innen seiner Abteilung so positiv, dass sie ihn gegen Kritik schützen. 

Ein Jugendlicher, der sich in dieser Zeit wegen der erlittenen sexualisierten Gewalt durch Wer-

ner Helmut Kamenzin an das Jugendamt wendet, wird abgewiesen, indem seine Glaubwürdig-

keit in Frage gestellt wird. 

Am 15.08.1980 erfolgt die fristlose Kündigung durch das Jugendamt der Stadt Stuttgart wegen 

verschiedener Dienstvergehen und unberechtigtem Urlaubsantritt sowie wegen, unter Miss-

brauch von Dienstsiegeln der Stadt Stuttgart, erschlichenen Kontovollmachten ihm anvertrau-

ter Jugendlicher. Vor dem Arbeitsgericht wird ihm vorgeworfen, während einer Freizeitfahrt in 

die Türkei Jugendliche zum Waffenschmuggel missbraucht, in seiner Wohngemeinschaft (die 

er in der Zwischenzeit aufgemacht hat) an Jugendliche Alkohol verkauft zu haben und sie Dro-

gen nehmen zu lassen. Eine Anzeige erfolgt zunächst trotz Anraten des zuständigen Mitarbei-

ters des städtischen Rechtsamts (obwohl er um seine Sicherheit und die seiner Familie fürchtet) 

nicht, um dem Image des Jugendamts keinen Schaden zuzufügen. 

Bis zur endgültigen Trennung vergehen fünf Jahre, in denen Werner Helmut Kamenzin kaum 

bei der Arbeit erscheint und sich vor dem Arbeitsgericht eine Abfindung von 75.000 DM erstrei-

tet.  

Eine erste Strafanzeige erfolgt erst am 30.12.1982 wegen Erschleichung öffentlicher Mittel. Diese, 

wie auch eine zweite Anzeige wegen unbefugter Führung akademischer Titel führen zu keiner 

Verurteilung.  

Werner Helmut Kamenzin baut weitere Wohngruppen auf, in denen er junge Menschen aus 

Stuttgart und den umliegenden Jugendämtern aufnimmt. Außerdem weitet er sein Geschäfts-

feld 1985 mit dem Erwerb des Schullandheims Sonneck-Hütten im Allgäu aus, wo er bis 1995 

Freizeiten anbietet.  
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Erst nach zwei Strafverfahren, die mit Bewährungsstrafen enden, und nachdem einer der durch 

ihn ausgebeuteten Zivildienstleisteten der Sonneck-Hütten das Schweigen bricht sowie nach 

Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Verstößen gegen das Waffen-

gesetz, wird er zum ersten Mal 1996 verhaftet. Er kommt in Stammheim in Untersuchungshaft 

und wird von dort wieder entlassen.  

In den kommenden Jahren versucht Helmut Kamenzin mit Einschüchterungen eine Aufde-

ckung seiner Straftaten zu verhindern und verübt noch weitere Gewalttaten, bis er 2001 endgül-

tig zu einer Haftstrafe verurteilt wird. 2001 verliert er den Vorsitz der beiden Vereine UJZ und 

Sonneck-Hütten. Bei einer Ortsbegehung der Sonneck-Hütten im August 2001 wird das Ausmaß 

der Verwüstung und Vermüllung, der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs von jungen Men-

schen sowie sein Waffenbesitz deutlich. 2007 wird er aus der Haft entlassen. Werner Helmut 

Kamenzin stirbt 2009 nach einer erneuten Verhaftung in der geschlossenen Psychiatrie (vgl. 

Widdershoven, 2020).  

 

2. Zielbestimmung der wissenschaftlichen Aufarbeitung 

Der bisherigen Argumentation folgend geht es im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung 

darum, die damaligen Verfahren und organisationalen Ermöglichungsstrukturen im Jugendamt 

Stuttgart zu rekonstruieren. Im Fokus der wissenschaftlichen Aufarbeitung steht dabei die Frage 

nach dem Täter-Organisationen-Verhältnis als Frage nach der Involviertheit und der Beteili-

gung von Organisationen: 

✓ Wie konnte Werner Helmut Kamenzin die organisationalen Strukturen und Beziehun-

gen des Jugendamts Stuttgart nutzen und wie ermöglichten diese die Verletzung der 

Rechte von jungen Menschen? Wie lange wirkten diese organisationalen Verflechtungen 

und Ermöglichungsstrukturen weiter?  

Im Fokus steht dabei der Zeitraum, währenddessen Kamenzin im Jugendamt Stuttgart tätig war 

(1967-1985).  

Es sind vier Ebenen, die im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Aufarbeitung stehen: 

1. Stimmen von Betroffenen: Es wird Betroffenen das Angebot gemacht, ihre Stimme in 

die wissenschaftliche Aufarbeitung einzubringen und für sich ihr weiteres Vorgehen zu 

klären.    

2. Gesellschaftliche Hintergründe: Wie lassen sich die fachlichen und politischen Dis-

kussionszusammenhänge sowie Netzwerke in der Kinder- und Jugendhilfe und darüber 

hinaus charakterisieren, die im Hintergrund wirkten und Einfluss auf die Konstellatio-

nen im Jugendamt Stuttgart hatten? 

3. Organisationale Verflechtungen: Welche internen und externen organisationalen Be-

ziehungen sowie Strukturen im Jugendamt Stuttgart haben Werner Helmut Kamenzins 

Handeln geduldet und auch unterstützt und wie wurden diese Strukturen durch die Mit-

arbeitenden im Jugendamt und in anderen beteiligten Institutionen beeinflusst?  

4. Zeithistorische Verarbeitungen: Wie wurde nach dem Bekanntwerden von möglichen 

Straftaten, Übergriffen und Verurteilungen das Wirken Werner Helmut Kamenzins im 

Jugendamt Stuttgart verarbeitet und thematisiert? 
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Ziel des Projekts ist es zum einen, die Betroffenen in ihren persönlichen Rechten zu stärken. 

Zum anderen gilt es, Verantwortungsübernahmen der administrativen, politischen sowie fach-

lichen Öffentlichkeit zu rekonstruieren.  

Darauf aufbauend sollen Handlungsempfehlungen für die Organisationsstrukturen des Jugend-

amts Stuttgart bzw. die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe und die Landeshauptstadt Stuttgart 

abgeleitet werden. Es gilt daher zu fragen, was perspektivisch an Organisationsentwicklung und 

Schutzkonzepten nötig wird, um letztendlich die Kinder und Jugendlichen sowie deren Rechte 

besser zu schützen. 

Daraus ergeben sich drei zentrale Fragekomplexe: 

1. Wie kann die wissenschaftliche Aufarbeitung die Anliegen der Betroffenen unterstüt-

zen? Erkenntnisse aus anderen Aufarbeitungsprojekten zeigen, dass für Betroffene häu-

fig die Frage nach der konkreten Verantwortlichkeit und nach dem Ausmaß der Über-

griffe und Grenzverletzungen unter organisationaler Aufsicht zentral ist. D. h. wie kön-

nen die Akten bzw. Daten recherchiert und ggf. zur Verfügung stehenden Unterlagen so 

aufbereitet werden, um den Betroffenen das für sie relevante Wissen und die für sie re-

levanten Informationen zur wissenschaftlichen Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen? 

2. Welche organisationalen Strukturen und Verfahren im Jugendamt Stuttgart haben von 

1967-1985 das Wirken von Werner Helmut Kamenzin in der Kinder- und Jugendhilfe wie 

ermöglicht und welche Verflechtungen mit anderen Verfahren und Prozessen lassen sich 

darüber hinaus nachzeichnen? Wie lange bestanden die Ermöglichungsstrukturen fort? 

Und was lassen sich daraus für Schlussfolgerungen für den Schutz von jungen Menschen 

ziehen? 

3. Welche Konsequenzen können für die gegenwärtige Kinder- und Jugendhilfe und fach-

lichen Entwicklungen abgeleitet werden? 

Soweit Hinweise auf weitere Aufarbeitungsbedarfe offenkundig werden, werden diese nach 

Möglichkeit mit den Ergebnissen veröffentlicht und die entsprechenden nachfolgenden Verant-

wortungsträger nach Möglichkeit vorab informiert. Ziel ist es somit, den Betroffenen eine 

„Stimme“ zu geben und ihre Erfahrungen und Perspektiven als einen fachlichen Maßstab der 

Bewertung anzuerkennen. 

 

3.  Forschungsperspektiven und Arbeitsschritte 

Das konkrete Wirken und Handeln sowie die Verflechtungen von Werner Helmut Kamenzin in 

der Stuttgarter Kinder- und Jugendhilfe müssen auf der Grundlage weiterer Quellen erforscht 

und – soweit möglich – aufbereitet und eingeschätzt werden. Es werden insgesamt drei For-

schungsperspektiven und folgendes quellenanalytisches Vorgehen vorgeschlagen.  

• Forschungsperspektive I – Betroffenenbeteiligung und -interviews 

• Forschungsperspektive II – Aktenanalyse 

• Forschungsperspektive III – Zeitzeug*inneninterviews  

Aller Voraussicht nach wird und kann mit der Studie, die den Fokus auf die Zeit der Anstellung 

von Werner Helmut Kamenzin im Jugendamt Stuttgart (01.04.1967 bis zu seiner Kündigung am 

15.08.1980 bzw. bis zum Ende des Arbeitsgerichtsprozesses 1985) legt, nur ein Teil seines Macht-
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/Missbrauchs sowie seines Unterstützungsnetzwerks untersucht werden. Alle sich anschließen-

den Gewalttaten im Rahmen der betriebenen Wohngruppen (solange sie nicht vom Jugendamt 

Stuttgart belegt wurden) sowie der 1985 erworbenen Sonneck-Hütten im Allgäu müssen im De-

tail einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.  

3.1 Forschungsperspektive I – Betroffenenbeteiligung und -interviews 

Das vorliegende wissenschaftliche Aufarbeitungsvorhaben geht von einem „Recht“ auf Aufar-

beitung aus und möchte daher die Betroffenen – soweit es diese wünschen – beteiligen und ihre 

Interessen berücksichtigen. Insgesamt ist es von grundlegender Bedeutung – folgt man dem An-

spruch einer adressat*innenorientierten Kinder- und Jugendhilfe –, das Er- und Überleben der 

Betroffenen in der Stuttgarter Kinder- und Jugendhilfe aufzubereiten und als einen fachlichen 

Maßstab der Bewertung anzuerkennen. 

Bislang hat sich beim Jugendamt Stuttgart ein Betroffener gemeldet. Die Kontaktaufnahme zu 

vier weiteren Betroffenen (zwei über NetzwerkBplus Baden-Württemberg, einer über einen ehe-

maligen Mitarbeiter, einer über den bekannten Betroffenen) wurde in Aussicht gestellt. Ein Kon-

takt konnte bisher allerdings nicht vermittelt werden.  

Insgesamt ist dabei festzuhalten, dass es nicht ein Betroffenenkonzept geben kann, sondern dass 

flexibel mit den Betroffenen das Konzept angepasst werden muss, da sie möglicherweise unter-

schiedliche Arbeitsformen oder Bezugsorganisationen und Vertrauenspersonen präferieren.  

Der Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung ist auf die Verfahren der Stuttgarter Kinder- 

und Jugendhilfe begrenzt. Dies bedeutet, dass sich die Zusammenarbeit mit den Betroffenen 

auch auf diesen gemeinsamen Kontext beziehen sollte. Weitere Hinweise und Kontexte, die im 

Aufarbeitungskontext auftreten, sollen zwar protokolliert, können aber in dem Rahmen nicht 

vollständig weiterbearbeitet werden. 

Darüber hinaus müssen die Schwierigkeiten reflektiert werden, die wissenschaftliche Organisa-

tionen haben, eine systematische Beteiligung von Betroffenen umzusetzen sowie die Rechte der 

Betroffenen entsprechend zu berücksichtigen. Dies betrifft u. a. auch das Verhältnis zwischen 

Wissenschaftler*innen und dem Jugendamt Stuttgart. 

Vor diesem Hintergrund wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: 

1. Betroffenenorganisation: Damit die Betroffenen im Verlauf des Aufarbeitungsprozes-

ses zu ihrem Recht kommen können, wird vorgeschlagen, neben der Universität Hildes-

heim eine entsprechend fachlich qualifizierte Organisation und Vertrauenspersonen in 

die Aufarbeitung durch die Universität Hildesheim einzubeziehen, die – soweit diese es 

wünschen – mit den Betroffenen zusammenarbeiten und ihre Interessen in Bezug auf 

die Aufarbeitung mit vertreten. Denn während die beteiligten Wissenschaftler*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Politiker*innen etc. jeweils auf einen institutionellen Rahmen zu-

rückgreifen können, durch den sie beraten und in ihrer Positionierung abgesichert wer-

den, stehen die Betroffenen diesen zumeist als „ungeschützte“ Einzelpersonen gegen-

über. Ziel einer solchen organisationalen Einbindung ist dabei nicht, die Betroffenen von 

der Aufarbeitung „abzutrennen“ –  vielmehr soll ermöglicht werden, dass die Betroffenen 

ihrerseits in einem begleiteten und geschützten Rahmen ihre Fragen, Interessen und 
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Anliegen formulieren und gemeinsam reflektieren können, welche Er- und Überle-

benserfahrungen sie kommunizieren und dem Aufarbeitungsprozess zur Verfügung stel-

len möchten. Bisher wird auch in der Kinder- und Jugendhilfe die Beteiligung von Be-

troffenen individualisiert – „kollektive“ oder organisierte Formen der Beteiligung sind so 

nicht etabliert. 

2. Beteiligung: Das Konzept zur wissenschaftlichen Aufarbeitung wird mit Betroffenen 

beraten, soweit Betroffene dies möchten und – soweit es im Rahmen der Ressourcen und 

der Quellenlage möglich ist – in Bezug auf die Fragestellungen und die Vorgehensweise 

entsprechend überarbeitet. Ziel ist es, eine einvernehmliche Vorgehensweise mit den 

Betroffenen in der wissenschaftlichen Aufarbeitung zu vereinbaren. Insgesamt werden 

die Betroffenen über alle Arbeitsschritte der wissenschaftlichen Aufarbeitung informiert 

und die Ergebnisse etc. werden mit ihnen besprochen. Entsprechend werden wesentli-

che Ausschnitte der hier vorliegenden Vorhabenbeschreibung auf der Homepage zur 

wissenschaftlichen Aufarbeitung veröffentlicht. Presseerklärungen werden vor der Ver-

öffentlichung den Betroffenen zugänglich gemacht; Zwischen- und Abschlussberichte 

werden zunächst mit den Betroffenen besprochen. Sollten unterschiedliche Interessen 

und Anliegen zwischen den Wissenschaftler*innen, dem Jugendamt Stuttgart sowie den 

Betroffenen deutlich werden, werden diese schriftlich festgehalten und protokolliert. So-

weit von den Betroffenen erwünscht, werden die unterschiedlichen Positionierungen 

und bspw. Kommentare in dem Abschlussbericht transparent gemacht. 

3. Er- und Überlebenserfahrungen: Soweit Interviews mit den Betroffenen geführt wer-

den, wird mit ihnen individuell die Form der Interviewdurchführung vereinbart. So be-

steht die Möglichkeit, dass die Interviews von der begleitenden Organisation durchge-

führt werden, wobei die Wissenschaftler*innen der Universität Hildesheim – nach Mög-

lichkeit – nur anwesend sind, wenn es die Betroffenen möchten. Wenn gewünscht, kön-

nen die Betroffenen – ggf. gemeinsam mit ihren Vertrauenspersonen – die Interviews 

auch direkt mit den Wissenschaftler*innen der Universität Hildesheim führen sowie 

über Ort, Zeit und Form, ob persönlich oder digital entscheiden. Die Betroffenen können 

mit den Berater*innen, z. B. der Organisation oder ihren Vertrauenspersonen, entschei-

den, welche Informationen sie der wissenschaftlichen Aufarbeitung zur Verfügung stel-

len möchten. Die Zeit und die Kraft, die die Betroffenen in die wissenschaftlichen Auf-

arbeitung investieren, soll zumindest – soweit die Betroffenen es akzeptieren – durch 

Aufwandsentschädigungen und der Übernahme entsprechender Kosten (z.B. Fahrtkos-

ten) anerkannt werden. Wichtig ist, dass die Betroffenen zu jeder Zeit das Recht und die 

Möglichkeit haben, ihre Mitwirkung zu beenden. 

Sofern sich die Betroffenen einverstanden erklären, sollen diese mit einem teil-strukturierten 

Verfahren interviewt werden. Entsprechend des organisationalen Fokus des wissenschaftlichen 

Aufarbeitungsvorhabens werden die Betroffenen dabei zum einen nach ihren biographischen 

Erfahrungen und zum anderen nach dem Wirken bzw. der Rolle Werner Helmut Kamenzins 

innerhalb dieser Verfahren gefragt.  

Diese beiden Interviewteile werden jeweils mit einer entsprechenden Erzählaufforderung eröff-

net, an die sich immanente Nachfragen anschließen. Hierbei wird insgesamt auf eine offene und 

narrative Gesprächsführung (vgl. Rosenthal 2005) geachtet, um „[...] den Interviewten einen 
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größtmöglichen Raum zur Selbstgestaltung der Präsentation ihrer Erfahrungen und bei der Ent-

wicklung ihrer Perspektive auf das angesprochene Thema [...]“ (Loch/Rosenthal 2002: 221) zu 

ermöglichen. Zum Ende der Interviews folgen exmanente Nachfragen, mit deren Hilfe die orga-

nisationale Rahmung der berichteten Hilfeverläufe erfasst werden soll. Im Sinne der Aufarbei-

tung soll insbesondere rekonstruiert werden, wann und wie innerhalb der Abteilung sozialpä-

dagogische Heime des Jugendamtes Stuttgarts die persönlichen Rechte der Betroffenen verletzt 

wurden, um die Erfahrungen der Betroffenen als einen wichtigen Maßstab anzuerkennen.  

Bei den Interviews mit Betroffenen geht es, über die Gewinnung von Informationen und die 

subjektive Rekonstruktion des Geschehens hinaus, insbesondere auch darum, den persönlichen 

Erfahrungen und dem Leiden und der Leidensgeschichte der Betroffenen Raum zu geben und 

diese durch und mit der subjektiven Erzählung anzuerkennen. Die Interviews werden aufge-

zeichnet, transkribiert und entsprechend der Einverständniserklärung der Betroffenen weiter-

verarbeitet. 

Methodisch orientiert sich die Auswertung an erprobten Verfahren der qualitativen und histo-

rischen Sozialforschung zur Auswertung biographischer Interviews. Diese zielen darauf, soziale 

Wirklichkeit zu ordnen, zu verdichten und zu verstehen. Darüber, wie Menschen Gewalt- und 

Zerstörungsphänomene subjektiv erleben und was dies für ihre Identitäten und Biographien be-

deutet, kann die Sozialforschung nur begrenzte Aussagen machen. Gewaltphänomene können 

die üblichen Formen der Versprachlichung und damit auch die Kriterien der wissenschaftlichen 

Überprüfbarkeit, die auf verbaler Sprache beruhen, sprengen. Forschungen zu Gewaltkontexten 

haben darauf verwiesen, dass bei am eigenen Leib erfahrener Gewalt deren Äußerung in Sprache 

aussetzen kann (Bohleber 2007). Rekonstruktive Studien zu biographischen Interviews mit Be-

troffenen von sexualisierter Gewalt haben auf die spezifischen Grenzen der Erforschung von er-

lebter Gewalt hingewiesen (Kavemann et al 2016, S. 32). Dies ist im wissenschaftlichen Auswer-

tungsprozess zu reflektieren.  

3.2 Forschungsperspektive II – Aktenanalyse 

Im Kern geht es um die Frage nach dem Täter-Organisationen-Verhältnis, d. h. um die Invol-

viertheit, Beteiligung und Verantwortung der Organisationen, die die Verletzung der Rechte von 

jungen Menschen ermöglicht haben. Insbesondere gilt es zu rekonstruieren, mit welchen orga-

nisationale Akteur*innen Werner Helmut Kamenzin zusammengearbeitet hat und damit grenz-

verletzende Strukturen möglich gemacht haben.  

Kinder- und Jugendhilfefallakten sind, wie Müller es nennt, „eine Sammlung selbständiger Ein-

zelschriftstücke, entstanden im Zusammenhang der Dokumentation sozialarbeiterischen Han-

delns“ (Müller 1980: 32). Sie dokumentieren primär die unter professionellen Gesichtspunkten 

wichtigen Informationen und weniger das gesamte Fallwissen der betreuenden Sozialarbei-

ter*innen (vgl. Büttner-Yu 2005). Es wird daher davon ausgegangen, dass die Kinder- und Ju-

gendhilfefallakten die entscheidungsrelevanten Diagnosen, Begründungen und Informationen 

der Hilfeverläufe enthalten und somit eine Rekonstruktion der Verfahrensstrukturen in der Ret-

rospektive ermöglichen.  

Dies setzt jedoch voraus, dass der Zugang zu den Fallakten, um die retroperspektivische Ak-

tenanalyse angehen zu können, gewährleistet wird (siehe auch unten: Antrag auf Übermittlung 

von Sozialdaten nach § 75 Abs. 1 SGB X). 
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Das Forschungsvorgehen in Bezug auf die Aktenanalyse ist dabei zirkulär angelegt und umfasst 

folgende Arbeitsschritte. 

3.2.1 Erschließung bzw. Sampling  

Aktuell ist nicht absehbar, wie viele und welche Unterlagen und ggf. Jugendhilfeakten erschlos-

sen werden können. Es wird möglicherweise noch Fallakten von jungen Menschen, die von Ge-

walt und Übergriffen betroffen waren, außerhalb des Jugendamts geben. Innerhalb des Jugend-

amts sind sie, wenn es sich nicht um Vormundschaftsakten handelt, aller Voraussicht nach im 

Sinne des Datenschutzes vernichtet worden. Weiterhin sind aber auch Verfahrensakten, Gut-

achten, Personalakten und Protokolle über Entscheidungsprozesse sowie Konzeptionen zu be-

trachten. Auch Briefe können in diesem Zusammenhang wichtig Quellen sein. Insgesamt wird 

mit den entsprechenden Archiven, aber auch Privatsammlungen, in einem ersten Schritt zu prü-

fen sein, welche Akten zugänglich sind. Der Grundstock des in die Analyse einzubeziehenden 

Materials ergibt sich aus den in Waldersbach im Elsaß gesicherten schriftlichen Unterlagen, die 

eher Lose-Blatt-Sammlungen entsprechen. Sie beziehen sich überwiegend auf die mit seiner Tä-

tigkeit im Jugendamt Stuttgart verflochtenen „Nebentätigkeiten“ von Werner Helmut Kamenzin 

Anfang der 1970er Jahre, vor allem um die im Rahmen des dj.1.11 durchgeführten Freizeiten und 

von ihm eröffnete Wohngruppen. Die „Nebentätigkeiten“ sind relevant, um die damaligen 

Strukturen der Jugendhilfe zu verstehen und welche Rolle das Jugendamt bei diesen Formen der 

Hilfe gespielt hat. 

3.2.2 Organisationsanalytische Auswertung 

Die erschlossenen Akten und Quellen werden unter deskriptiven Gesichtspunkten, zwischen 

einer Deskription der Aktenführung einerseits und einer Deskription der organisationalen Ver-

fahren andererseits, untersucht, um so Aufschluss über die organisationalen Verfahrensstruktu-

ren zu erhalten. Im Kern geht es somit um vier Anliegen: 

1. Erstens wird eine Sortierung der Akten und Quellen vorgenommen, auf welche organi-

sationalen Prozesse sich die Akten oder Quellen bezieht. 

2. Zweitens geht es um die Rekonstruktion der darin dokumentierten Verfahren, d. h. wie 

Werner Helmut Kamenzin an welchen Verfahren beteiligt war. 

3. Drittens gilt es damit einhergehend zu rekonstruieren, welche Rechte Kinder und Ju-

gendliche in diesen Verfahren hatten und wie diese geschützt oder auch verletzt wurden. 

4. Viertens geht es um die Beschreibung der Organisationsstrukturen des Stuttgarter Ju-

gendamtes einschließlich der kommunalen und interkommunalen Verflechtungen, in 

denen Werner Helmut Kamenzin eingebunden war. 

Dabei ist davon auszugehen, dass die Dokumentationspraxis bzw. die Aktenführung unter-

schiedlich ausfallen.  

 

3.3 Forschungsperspektive III – Zeitzeugeninterviews 

Aufgrund der Schwierigkeit, zum aktuellen Zeitpunkt keine feste Aussage zur Grundgesamtheit 

der zu analysierenden Akten treffen zu können, soll das geplante wissenschaftliche Aufarbei-

tungsvorhaben um ein Zeitzeug*innenkonzept ergänzt werden. 
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Zeitzeug*innen sind Personen, die ein Ereignis, einen Vorgang oder eine Entwicklung in der 

Vergangenheit erlebt haben (erlebte Zeit) und sich an diese Zeit erinnern (erinnerte Zeit). Diese 

Erinnerungen sind aber nicht unabhängig von den jeweiligen zeitlichen und historischen Kon-

texten, innerhalb derer die Erinnerungen stattfinden. Sie sind eine notwendige Ergänzung zu 

anderen Quellen, weil sie Auskunft über Sachverhalte geben können, über die andere Quellen 

kaum berichten, so z. B. über Alltagserfahrungen der Menschen in einer bestimmten Zeit. 

3.3.1 Zeitzeug*innensampling 

Der Fokus der Suche nach möglichen Zeitzeug*innen richtet sich primär auf Personen, die Aus-

kunft über die Zusammenhänge, Rahmenbedingungen sowie Entscheidungswege der Arbeit des 

damaligen Stuttgarter Jugendamts geben können. Der Prozess der Zeitzeug*inneninterviews ist 

ebenfalls zirkulär angelegt bzw. folgt weiterführenden Hinweisen der einzelnen Interviews. Als 

Zeitzeug*innen sollen dabei (ehemalige) Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe und der Jugendäm-

ter, Expert*innen der Jugendhilfe und der Fachöffentlichkeit der Jugendhilfe sowie Personen, 

die über besondere Kenntnisse hinsichtlich der Stuttgarter Jugendhilfe verfügen, befragt wer-

den. 

3.3.2 Methodisches Vorgehen 

Es wird ein Leitfaden vorbereitet, der die einzelnen Interviews grob inhaltlich strukturiert. An-

schließend werden die geführten Interviews ausgewertet. Die Auswertung erfolgt unter Bezug-

nahme auf erprobte Verfahren der Kodierung und Kategorisierung. Die geführten Interviews 

werden dabei in Bezug auf ihre Validität und Reliabilität der Erzählung insofern überprüft, als 

dass sowohl nach Übereinstimmungen in den verschiedenen Interviews als auch in Bezug auf 

Angaben aus anderen Quellen gesucht wird. Darüber hinaus wird überprüft, wie der/die Be-

fragte welches Wissen erworben hat und inwiefern andere Erzählungen dieses Wissen bestäti-

gen oder auch in Frage stellen.  

Zeitzeug*inneninterviews sind subjektiv und persönlich und man erfährt Genaueres aus einer 

bestimmten Perspektive bzw. aus bestimmten Formen der Erinnerung. D. h. Zeitzeug*innenin-

terviews sind nur bedingt geeignete Quellen, um z. B. historische Fakten zu validieren, sondern 

sie erschließen subjektive Sichtweisen, Sinnkonstruktionen und historische Verarbeitungen. Oft 

erinnern sich Zeitzeug*innen auch falsch oder ungenau an bestimmte Daten, Orte oder Ereig-

nisfolgen. Außerdem muss bedacht werden, dass die Erinnerungen der Menschen lückenhaft 

und emotional gefärbt sind, weil sie schon während der Ereignisse, an die sie sich im Nachhinein 

erinnern, nur Ausschnitte wahrgenommen haben und seitdem Vieles vergessen, verdrängt oder 

revidiert haben. Zudem erinnern sich Zeitzeug*innen immer auch vor dem Hintergrund aktuel-

ler heutiger Debatten, die ihre Erinnerungen mitbestimmen. Erinnerungen sind daher immer 

auch durch die Zeit der Befragung mit kontextualisiert. 

Das Gelingen eines Zeitzeug*inneninterviews, also die Qualität der historischen Quelle, hängt 

stark davon ab, wie die Interviewer*innen vorgehen, welches Vertrauensverhältnis sie aufbauen 

können, wie und wonach sie fragen, wie viel Vorwissen sie mitbringen und wie gut sich verglei-

chend auswerten lässt. Zeitzeug*inneninterviews sind von Betroffeneninterviews zu unterschei-

den. 
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4. Steuerungsgruppe 

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Universität Hildesheim wird im Rahmen des Aufarbei-

tungsprozesses der Landeshauptstadt Stuttgart und hier dem Jugendamt Stuttgart durchge-

führt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird durch die Universität Hildesheim eine Steuerungs-

gruppe zur Beratung der wissenschaftlichen Aufarbeitung mit Vertreter*innen des Jugendamts 

Stuttgart sowie der Universität Hildesheim eingerichtet. Die Bestimmung der jeweiligen Vertre-

ter*innen liegt bei den jeweiligen Partner*innen Uni Hildesheim und LHS Stuttgart. 

Die Steuerungsgruppe kommt nach Bedarf, jedoch mindestens alle 6 Monate zu (digitalen) Tref-

fen zusammen, setzt entlang der hier formulierten Forschungsperspektiven Schwerpunkte (vgl. 

Punkt 3 der Vorhabenbeschreibung), reflektiert den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen, 

diskutiert die Instrumente und konkretisiert die Veröffentlichungsstrategie entsprechend Punkt 

7 (siehe unten).  

Die Steuerungsgruppe ist sich darüber einig, dass das vorliegende wissenschaftliche Aufarbei-

tungsprojekt insgesamt als offener Prozess angelegt sein muss, um adäquat auf die im Prozess 

aufkommenden Forschungsfragen, Hindernisse, aber auch Erfordernisse reagieren zu können. 

Entsprechend sind notwendige Anpassungen des Projektplans eher die Regel als die Ausnahme. 

Hier kommt der Steuerungsgruppe eine wichtige beratende Rolle zu. Die Entscheidung über die 

konkrete Gestaltung des wissenschaftlichen Aufarbeitungsprozesses entlang der Vorhabenbe-

schreibung obliegt der Universität Hildesheim. Weitergehende Änderungen der Vorhabenbe-

schreibung werden mit der LHS Stuttgart und dem Jugendamt Stuttgart abgestimmt. Entlang 

des Aufarbeitungsprozesses können ggf. weitere Akteure (z.B.  der Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zu den Treffen der Steuerungsgruppe eingeladen 

werden. Über das Format (Beirat, Workshop etc.) wird im Verlaufe des Forschungsprozesses 

entschieden. Zur Beteiligung der Betroffenen im Aufarbeitungsprozess siehe u.a. Punkt 3.1 der 

Vorhabenbeschreibung.  

 

5. Ethikantrag und Ethikvotum 

Zu Beginn des Projektes legt die Universität Hildesheim der Ethikkommission des Fachbereich 

1 Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim einen Ethikantrag zur wis-

senschaftlichen Aufarbeitung vor. Hier werden insgesamt die wissenschaftlichen und daten-

schutzrechtlichen Standards zur wissenschaftlichen Aufarbeitung und die Verfahren der Daten-

verarbeitung beschrieben und geprüft. Erst mit einem positiven Ethikvotum wird mit der kon-

kreten Analyse von Daten begonnen 

 

6. Akteneinsicht 

6.1 Vorbemerkung: Unterschiedliche Quellen 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung sollen unterschiedliche Akten eingesehen wer-

den, die personenbezogene Angaben enthalten. Dabei können vor allem vier Quellenarten un-

terschieden werden. 
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1. Quellen, die in öffentlichen Archiven zu finden sind, z. B. im Stadtarchiv Stuttgart und 

im Landesarchiv Baden-Württemberg, 

2. Quellen, die sich in privaten Beständen oder Archiven befinden (insbesondere im Priva-

tarchiv von Herrn Behnk) oder 

3. Quellen, die bei Sozialleistungsträgern, z. B. Fallakten, vorliegen. 

4. Quellen, die in der von Werner Helmut Kamenzin im Namen des dj.1.11 erworbenen Im-

mobilie in Waldersbach im Elsaß gefunden und vom Jugendamt Stuttgart gesichert wur-

den. 

Für die ersten beiden Gattungen der Quellen sind die Landesrichtlinien und -gesetze zum Da-

tenschutz des Bundeslandes Baden-Württemberg und die entsprechenden Archivgesetze 

Grundlage. Hier sind durch die Universität Hildesheim entsprechende Anträge bei den Archiven 

zu stellen.  

Für die dritte und vierte Gattung ist das das Sozialgesetzbuch (§ 75 Abs. 1 SGB X – Übermittlung 

von Sozialdaten für Forschung und Planung) Grundlage (siehe nächster Abschnitt). 

 

6.1.1 Antrag zur Übermittlung von Sozialdaten für Forschung und Planung (§ 75 

Abs. 1 SGB X) 

Für die Quellen unter Punkt 3 und 4 wird in den ersten Monaten der Projektlaufzeit bei der 

zuständigen Behörde ein Antrag nach § 75 Abs. 1 SGB X – Übermittlung von Sozialdaten für 

Forschung und Planung gestellt. Der Antrag enthält ein umfassendes Konzept zur Gewährleis-

tung des Datenschutzes. Erst nach Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Antrag 

nach § 75 Abs. 1 SGB X werden die entsprechenden Sozialdaten übermittelt und kann mit der 

konkreten Analyse der Daten begonnen werden (siehe auch Kooperationsvertrag § 2). Sollten 

aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben Änderungen des Vorhabens erforderlich sein, wer-

den diese entsprechend vereinbart. 

 

Vorschau: Mögliches Vorgehen für Quellen nach dem Sozialgesetzbuch  

Die Akten werden vor der Analyse kopiert und wie folgt für die Analyse aufbereitet:  

1. Namen von Betroffenen (soweit sie keine Einverständniserklärung gegeben haben) und 

von anderen Privatpersonen werden anonymisiert und geschwärzt.  

2. Namen von Personen, die als Fachkräfte in den Fall eingebunden oder als Professionelle 

oder Dienstleister*innen, z. B. im Rahmen der Fallbearbeitung, offiziell beauftragt wa-

ren, sowie Funktionsträger*innen, Personen des öffentlichen Lebens und Entschei-

dungsträger*innen in unterschiedlichen organisationalen Zusammenhängen werden 

nicht anonymisiert.  

Die Aufbereitung der Akten wird durch die LHS Stuttgart organisiert und finanziert. Die Perso-

nen, die die Vervielfältigung und Anonymisierung durchführen, dürfen später nicht in die Ana-

lyse der Akten eingebunden sein. Zusätzlich wird ihre Schweigepflicht schriftlich eingeholt. 

Die Kopien der aufbereiteten Akten werden analysiert und drei Jahre nach Projektende vernich-

tet. 
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Die Wissenschaftler*innen der Universität Hildesheim und die Landeshauptstadt Stuttgart ver-

pflichten sich, Personen nur dann in Forschungsberichten zur wissenschaftlichen Aufarbeitung 

und in späteren Veröffentlichungen namentlich zu nennen, soweit dieses für den weiteren Er-

kenntnisprozess in der wissenschaftlichen Aufarbeitung erforderlich ist. Dieses betrifft erwar-

tungsgemäß nur Personen in öffentlichen Positionen. Für die Veröffentlichung von Namen in 

Forschungsberichten geschieht die namentliche Veröffentlichung in der gemeinsamen Verant-

wortung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Universität Hildesheim. Darüber hinaus ge-

hende Veröffentlichungen verantworten die jeweiligen Autor*innen. 

 

7. Haftung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung wird zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart 

und der Universität Hildesheim vertraglich geklärt, wer im Fall von juristischen Klagen oder 

Verfahren im Rahmen der wissenschaftlichen Aufarbeitung die (Folge-)Kosten trägt. Näheres 

regelt der Kooperationsvertrag. 

 

8. Veröffentlichungen 

Die Veröffentlichung von (Zwischen-)Ergebnissen ist wesentlicher Bestandteil wissenschaftli-

cher Aufarbeitung. Die Veröffentlichung soll Transparenz über die wissenschaftliche Aufarbei-

tung schaffen – für (Fach-)Wissenschaft und (Fach-)Politik, aber vor allem auch für Betroffene. 

Im Kern der Veröffentlichungen stehen die durch die Universität Hildesheim zu erstellenden 

Zwischen- und Abschlussberichte in Form von Forschungsberichten (siehe unten). Die For-

schungsberichte werden zeitnah durch die Universität Hildesheim open access veröffentlicht. 

Sie werden der LHS Stuttgart vorab zur Kenntnis gegeben. 

Im Rahmen der Veröffentlichung von Ergebnissen zur wissenschaftlichen Aufarbeitung inner-

halb der Projektlaufzeit wird darüber hinaus eine sog. Veröffentlichungsstrategie zwischen der 

LHS Stuttgart und der Universität Hildesheim vereinbart: 

▪ Jegliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt gemeinsam durch die LHS Stuttgart 

und die Universität Hildesheim und ist im Vorfeld miteinander abzustimmen. 

▪ Die LHS Stuttgart und die Universität Hildesheim verpflichten sich, Dritten oder der 

Öffentlichkeit ohne vorherige Zustimmung der jeweils anderen Partnerin nicht aus dem 

laufenden wissenschaftlichen Aufarbeitungsprozess zu berichten. 

▪ Bei Anfragen der Presse und der Fachöffentlichkeit bilden die Forschungsberichte und 
insbesondere die Berichtstermine (s. § 4a) die Grundlage. Auf Berichte aus laufenden 
Recherchen wird grundsätzlich verzichtet. 

▪ Die dem Jugendamt Stuttgart bekannten Betroffenen werden, soweit sie dieses wün-

schen, über das Erscheinen und den Inhalt von Presserklärungen rechtzeitig informiert. 

▪ Die Betroffenen haben auch während des Aufarbeitungsprozesses gegenüber der Uni-

versität Hildesheim das Recht über den Stand der Aufarbeitung – soweit es datenschutz-

rechtlich erlaubt ist – informiert zu werden.  
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▪ Soweit Klarstellungen oder Positionierungen zwischen den Berichtsterminen notwendig 

sind, muss die Veröffentlichung gemäß Punkt 1 gemeinsam durch die LHS Stuttgart und 

die Universität Hildesheim im Vorfeld miteinander abgestimmt werden.  

 

Für Veröffentlichungen aus der wissenschaftlichen Aufarbeitung – insbesondere, wenn sie per-

sonengebundene Angaben enthalten – wird eine Rechtsberatung hinzugezogen (siehe Kosten- 

und Finanzierungsplan). 

 

9. Projektphasen und Forschungsberichte 

Das wissenschaftliche Aufarbeitungsvorhaben ist auf 18 Monate ab dem Zeitpunkt der Zustim-

mung der zuständigen Behörde zum Antrag auf Übermittlung von Sozialdaten für Forschung 

und Planung (nach §75 Abs. 1 SGB X) konzipiert. Vorgeschaltet sind Vorarbeiten, u.a. im Rah-

men der Erarbeitung von Ethikantrag und Antrag zur Übermittlung von Sozialdaten für For-

schung und Planung (§ 75 Abs. 1 SGB X). 

Die oben genannten 3 Forschungsperspektiven (Forschungsperspektive I – Betroffenenbeteili-

gung und –interviews; Forschungsperspektive II – Aktenanalyse; Forschungsperspektive III – 

Zeitzeug*inneninterviews werden überlappend bearbeitet. Alle Forschungsperspektiven werden 

– wo es inhaltlich wichtig und notwendig erscheint - regelmäßig aufeinander bezogen. 

Ein Zwischenbericht wird im 10. Monat nach Zustimmung der zuständigen Behörde zum Antrag 

auf Übermittlung von Sozialdaten für Forschung und Planung erstellt und vorgelegt. Ein Ab-

schlussbericht wird zwei Monate nach Ende der wissenschaftlichen Aufarbeitung erstellt. Beide 

Berichte sind als Forschungsberichte geplant und zur Veröffentlichung entsprechend Punkt 5 

vorgesehen (siehe oben: Veröffentlichungen). 
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